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Art. 1 § 187 FinStrG
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Umstände kann das Bundesministerium für Finanzen über Ansuchen

des Bestraften durch die Finanzstrafbehörden verhängte Strafen ganz oder teilweise nachsehen oder

Freiheitsstrafen in Geldstrafen umwandeln. Unter denselben Voraussetzungen können über Ansuchen verfallene

Gegenstände und Beförderungsmittel dem früheren Eigentümer ohne Entgelt oder gegen Leistung eines

Geldbetrages freigegeben werden.

2. (2)Die gnadenweise Nachsicht von durch das Bundesfinanzgericht oder den Verwaltungsgerichtshof verhängten

Strafen steht nur dem Bundespräsidenten über Vorschlag der Bundesregierung oder des von ihr ermächtigten

Bundesministers für Finanzen zu (Art. 65 Abs. 2 lit. c, Art. 67 Abs. 1 B-VG). Ansuchen um gnadenweise Nachsicht

sind beim Bundesministerium für Finanzen einzubringen. Bei den Finanzstrafbehörden oder beim

Bundesfinanzgericht einlangende Gesuche sind unverzüglich an das Bundesministerium für Finanzen

weiterzuleiten. Eine vom Bundespräsidenten ausgesprochene gnadenweise Nachsicht ist dem Bestraften vom

Bundesministerium für Finanzen mitzuteilen. Dieses hat den Bestraften auch zu verständigen, wenn das

Gnadengesuch erfolglos bleibt.

3. (3)Ein Recht auf gnadenweise Nachsicht besteht nicht.
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